


3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden 

Betrags vorläufig vollstreckbar.

4. Der Streitwert wird auf 25.140,03 € festgesetzt.

Tatbestand

Der Kläger verlangt von der Beklagten mit der dieser am 28.07.2023 zugestellten Klage die Rück-

zahlung von Einzahlungen, die er bei Online-Glücksspielen eingesetzt und verloren hat.

Der Kläger hat in der Zeit vom 28.04.2013 bis 02.01.2023 an Online-Glücksspielen über die Inter-

netseite https://www.pokerstars.eu teilgenommen. Zu den jeweiligen Zeitpunkten war die Beklagte 

Veranstalterin des dort abrufbaren Online-Glücksspiels.

Bei der Beklagten handelt es sich um ein Online-Glücksspielunternehmen mit Sitz in Malta. Im 

streitgegenständlichen Zeitraum war die Beklagte von der maltesischen Glücksspielaufsichtsbe-

hörde, der Malta Gaming Authority (MGA) lizenziert und wurden von dieser überwacht. Über eine 

Erlaubnis der deutschen Behörden verfügte sie während des streitgegenständlichen Zeitraums 

nicht.

lm Zeitraum vom 28.04.2013 bis 02.01.2023 zahlte die Klagepartei bei der Beklagten einen Betrag 

in Höhe von mindestens 54191,71 € (entsprechen 43.309,91 € zzgl. 13.156,91 US-Dollar gemäß 

der von der von der Beklagten zur Verfügung gestellten Transaktionsliste (Anlage K1)) an die Be-

klagte an Einzahlungen für Online-Glücksspiel. Dem stehen von der Klagepartei erhaltene Aus-

zahlungen in Höhe von 29.967,52 € (entsprechen 27.981,46 € zzgl. 2325,91 US-Dollar gemäß der 

von der von der Beklagten zur Verfügung gestellten Transaktionsliste (Anlage K1)) gegenüber, so-

dass die Klagepartei insgesamt bei dem von der Beklagten veranstalteten Online-Glücksspielen 

einen Betrag in Höhe von 15.328,45 € verspielte. Diese Beträge ergeben sich aus einer Umrech-

nung der von der Beklagten zur Verfügung gestellten Transaktionsliste (Anlage K1) von US-Dollar 

in Euro durch die Klägerin. Dabei verwendete die Klägerin den am Tag der jeweiligen Transaktion 

jeweils tiefsten aktuellen Tageskurs (vgl. Auch Anlage K 14).

Der Kläger trägt vor:
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Er habe nicht gewusst, dass die Teilnahme an Online-Casinospielen der Beklagten in Deutsch

land verboten sei. Auch sei ihm nicht bekannt gewesen, dass die Beklagte über keine deutsche 

Lizenz verfügt habe. Der zwischen ihm und der Beklagten eingegangene Spielvertrag sei daher 

jeweils nach § 134 BGB nichtig. Es liege ein Verstoß gegen das Schutzgesetz aus § 4 Abs. 4 

GlüStV 2012 bzw.§ 4 Abs. 1 StV2021 vor. Er ist der Auffassung die Beklagten hafte ihm für die 

erlittenen Verluste. Sämtliche Einzahlungen habe er nur in Deutschland vorgenommen. Außer

dem habe er nur in Deutschland von seinem Wohnort in -aus gespielt 

Der Kläger beantragt, 

die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 15.328,45 € und 10.831 ,00 U&Dollar nebst Zin

sen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechts

hängigkeit zu zahlen. 

Hilfsweise beantragt der Kläger, 

die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 24.224,19 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 

Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte trägt vor: 

Der Hauptantrag sei bereits unzulässig. Dem Kläger sei auch bekannt gewesen, dass eine deut

sche Lizenz für das Glücksspielangebot bzw. die Sportwetten nicht bestehe, jedenfalls habe er 

sich mindestens leichtfertig dieser Rechtslage gegenüber verschlossen. Außerdem habe sich 

der Kläger im streitgegenständlichen Zeitraum aus dem Ausland eingeloggt und aus dem Ausland 

Einazahlungen vorgenommen. Sie ist daher der Ansicht, der Kläger könne das Geleistete nicht 

zurückfordern, der Anspruch sei jedenfalls gemäß § 817 S. 2 BGB ausgeschlossen. Ein delikti-



scher Anspruch bestehe zudem ebenfalls nicht.

Das Gericht hat den Kläger in der mündlichen Verhandlung vom 17.07.2024 informatorisch ange-

hört. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten 

Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 17.07.2024 Be-

zug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist hinsichtlich des Hauptantrages bereits unzulässig, aber hinsichtlich des Hilfsantra-

ges zulässig und begründet.

A. Der Hauptantrag hat keinen Erfolg.

Der Hauptantrag, der darauf gerichtet ist, die Beklagte zu verurteilen „an den Kläger 15.328,45 € 

und 10.831,00 US-Dollar“ zu zahlen, ist bereits unzulässig. Die pauschale Nennung unterschied-

licher Währungen ohne nähere Konkretisierung lässt weder eindeutig erkennen, auf welche Wäh-

rung die Klageforderung lauten soll, noch welche Umrechnungsparameter im Falle einer Verrech-

nung anzusetzen wären. Der Klageantrag erweist sich daher als nicht hinreichend bestimmt im 

Sinne des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

Gemäß § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO muss der Klageantrag – aus sich heraus verständlich – Art und 

Umfang des begehrten Rechtsschutzes nennen. Der erhobene Antrag ist unter anderem dann 

hinreichend bestimmt, wenn er eine Zwangsvollstreckung aus dem Urteil ohne eine Fortsetzung 

des Streits im Vollstreckungsverfahren erwarten lässt (MüKoZPO/Becker-Eberhard, 6. Aufl. 2020, 

ZPO § 253 Rn. 88, 90). Es würde der funktionellen und organisatorischen Trennung zwischen Er-

kenntnis- und Vollstreckungsverfahren zuwiderlaufen, die weitergehende Konkretisierung des vor-

liegenden Klageantrages dem Vollstreckungsverfahren und den Vollstreckungsorganen zu über-

lassen. Die Beurteilung und Entscheidung von Rechtsfragen obliegt dem Erkenntnisverfahren 

und darf nicht in das stark formalisierte Vollstreckungsverfahren verlagert werden.“

Nach diesen Grundsätzen ist es vorliegend aus dem klägerseits gestellten Hauptantrag nicht hin-

reichend erkennbar, was und in welcher Währung genau vollstreckt werden kann. Dies genügt 

nicht den Anforderungen des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.
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B. Der hilfsweise geltend gemachte Antrag ist allerdings zulässig. 

1. Die örtliche und internationale Zuständigkeit des Landgerichts Koblenz ist gegeben. Diese folgt 

aus Art. 18 Abs. 1 EuGWO, da es sich bei dem Kläger um einen Verbraucher im Sinne von Art. 

17 Abs. 1 EuGWO handelt. Als Verbraucher ist (in autonomer Auslegung) jede natürliche Person 

anzusehen, die Verträge zur Deckung ihres privaten Eigenbedarfs schließt, sofern diese nicht ih

rer gegenwärtigen oder zukünftigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden 

können. Verbraucher ist daher auch die Person, die einen Vertrag über die Teilnahme am On

line-Poker-Spiel mit dem Ziel abschließt, daraus erhebliche Gewinne zu erwirtschaften (Gottwald, 

in: Münchener Kommentar zur ZPO, 6. Aufl. 2022, Brüssel la-VO, Art. 17). Auch richtet die Be

klagte ihre Tätigkeit auf Deutschland aus. So sind ihre Glücksspielangebote gerade auch in deut

scher Sprache verfügbar; wird den Verbrauchern auf der Website die Verwendung einer anderen 

Sprache als derjenigen ermöglicht, die in dem Mitgliedstaat des Gewerbetreibenden üblicherwei

se verwendet wird, so kann dies einen Anhaltspunkt bilden, der die Annahme erlaubt, dass die Tä

tigkeit des Gewerbetreibenden auf andere Mitgliedstaaten ausgerichtet ist (EuGH, Urteil vom 

07.12.2010 - C-585/08, C-144/09 - NJW 2011, 505, beck-online). Vorliegend kommt durch das 

Angebot in deutscher Sprache gerade auch die Absicht der Beklagten zum Ausdruck, um deut

sche Kunden zu werben (so auch LG Meiningen, Urteil vom 26.01.2021 - 2 0 616/20, beck-on

line). Ein Indiz für die internationale Ausrichtung ist zudem die Verwendung der von der Beklagten 

gewählten neutralen Top-Level-Domain (".eu") (vgl. OLG Düsseldorf Urteil vom 01.03.2018 - 16 U 

83/17, juris; vgl. auch Saenger, in: Kommentar zur ZPO, EuGWO Art. 17 Rn. 13, beck-online). 

Von der Regelung gemäß Art. 17, 18 EuGWO erfasst sind auch Bereicherungsansprüche als 

Folge der Rückabwicklung des Vertrages (Gottwald, in: Münchener Kommentar zur ZPO, Brüssel 

la-VO Art. 17 Rn. 5, beck-online). 

In der Rechtsfolge kann der Kläger als Verbraucher nach Art. 18 Abs. 1 EuGWO den Gerichts

stand an seinem Wohnsitz wählen, der neben der internationalen zugleich auch die örtliche Zu

ständigkeit umfasst. 

Im Hinblick auf die ebenfalls geltend gemachten deliktischen Ansprüche ist zudem der Gerichts

stand nach Art. 7 Nr. 2 EuGWO eröffnet. Das schädigende Ereignis i.S.d. Nr. 2 ist sowohl der 

Ort der Verwirklichung des Schadenserfolgs als auch der Ort des für den Schaden ursächlichen 

Geschehens (Thode, in: BeckOK ZPO, 44. Ed. 01.03.2022, Brüssel la-VO Art. 7 Rn. 82). Soweit 

der Kläger substantiiert dargetan hat, von seinem Wohnort in-aus an den streitgegen

ständlichen Online-Glücksspielen teilgenommen zu haben, handelt es sich hierbei sowohl um 

den Ort der schädigenden Handlung - der Zahlung des Klägers an die Beklagte als Glücksspiel-



anbieter -, als auch um denjenigen der Verwirklichung des Schadenserfolgs (vgl. OLG Köln, Urteil 

vom 31. Oktober 2022 – I-19 U 51/22).

II. Auf den Sachverhalt ist deutsches materielles Zivilrecht anzuwenden.

Gemäß Art. 6 Abs. 1 ROM-I-VO unterliegt ein Verbrauchervertrag dem Recht des Staates, in dem 

der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern der Unternehmer seine Tätigkeit auf 

diesen Staat ausrichtet. Das Angebot der Beklagten war von Deutschland aus über 

https://www.pokerstars.eu zugänglich.

III. Der Zulässigkeit des hilfsweise geltend gemachten Antrags steht nicht entgegen, dass er unter 

einer Bedingung gestellt worden ist. Dieser sogenannte echte Hilfsantrag ist als Ausnahme von 

der grundsätzlichen Bedingungsfeindlichkeit von Anträgen - so § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO - zulässig, 

weil es sich bei der Bedingung um ein innerprozessuales Ereignis, nämlich die Unbegründetheit 

des Hauptantrages handelt. Eine derartige Bedingung bewirkt keine Rechtsunsicherheit, wie sie § 

253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO verhindern soll, weil sie allein von der Entscheidung des erkennenden Ge-

richts abhängt. Die Voraussetzungen der objektiven Klagehäufung nach § 260 ZPO liegen eben-

falls vor.

C. Die Klage ist hinsichtlich des Hilfsantrages auch begründet.

I. Dem Kläger steht gegen die Beklagte ein Wertersatzanspruch gemäß §§ 812 Abs. 1 S.1, 818 

Abs. 1, 2 BGB in Höhe der nach Abzug zwischenzeitlicher Gewinne erlittenen Wettspielverluste 

gegen die Beklagte in Höhe von 24.224,19 € zu.

Der Kläger kann Rückzahlung seiner Spieleinsätze in Höhe von 24.224,19 € gemäß §§ 812 Abs. 

1 S. 1, 1. Alt., 818 Abs. 2 BGB verlangen, da der zwischen den Parteien geschlossene Spielver-

trag gemäß § 134 BGB von Anfang an nichtig war.

1. Die Beklagte hat einen Vermögensvorteil in entsprechender Höhe erlangt, zumal der Kläger 

substantiiert unter Bezugnahme auf eine zur Akte gereichte Tabelle (Anlage K1) dargelegt hat, in 

Höhe welcher Summen jeweils Ein- und Ausgänge auf seinem sog. Spielerkonto bei der Beklag-

ten zu verzeichnen waren und wie sich der geltend gemachte Verlust errechnet.  Dem ist die Be-

klagte gemäß § 138 Abs. 2 ZPO substantiiert entgegen getreten, indem sie geltend machte, dass 

der Kläger anders als in der Anlage K 1 zur Klageschrift aufgelistet und im Hauptantrag geltend 
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gemacht ja gerade keine US-Dollar sondern Euro eingezahlt habe. Daraufhin hat der Kläger mit 

Schriftsatz vom 18.07.2024 (Bl. 274 d.A. ff.) aber den Hilfsantrag gestellt, wobei für die Berech-

nung des insofern geltend gemachten Betrages Anlage K 14 (Bl. 285.1 d.A.) vorgelegt wurde. In-

sofern ist ersichtlich, dass die Klägerseite die in Anlage K 1 genannten Beträge, wobei es sich 

letztlich um Angaben der Beklagten selbst zu den seitens des Klägers vorgenommenen Einzah-

lungen handelt, zum jeweils tiefsten Wechselkurs am jeweiligen Transaktionstag von US-Dollar in 

Euro umrechnete. Anders als beklagtenseits vorgetragen, handelt es sich hier nicht um eine pau-

schale Umrechnung, sondern um eine den der jeweiligen Situation bestehenden Anforderungen 

an eine Umrechnung gerecht werdende Berechnung.

2. Soweit sich die Beklagte darauf berufen hat, sie habe durch die Einzahlungen des Klägers 

nichts erlangt, da dieser Spielverträge mit anderen Spielern geschlossen habe, sie die eingezahl-

ten Beträge an den "Gewinner" der Pokerspiele weiterleite und sie selbst lediglich eine Provision 

("Rate") erhalte, kann dem nicht gefolgt werden. Die Zahlungen des Klägers sind gerade nicht an 

andere, ihm unbekannte Spieler, sondern unmittelbar an die Beklagte erfolgt. Ob diese anschlie-

ßend Beträge weitergeleitet hat, mag im Rahmen der Prüfung einer Entreicherung gemäß § 818 

Abs. 3 BGB relevant sein; an der zwischen den Parteien bestehenden unmittelbaren Leistungs-

beziehung ändert sich hierdurch jedoch nichts.

3. Der zwischen den Parteien zustande gekommene Vertrag war gemäß § 134 BGB nichtig, da 

er gegen § 4 Abs. 4 GlüStV 2012 verstieß. Nach dieser Vorschrift war in dem Zeitraum, in wel-

chem nach dem als zugestanden geltenden Klägervortrag Einzahlungen in entsprechender Höhe 

auf das bei der Beklagten unterhaltene Spielerkonto zum Zweck der Teilnahme an Glücksspielen 

erfolgten, das Veranstalten derselben im Internet verboten.

Die Vorschrift des § 4 Abs. 4 GlüStV 2012 war im fraglichen Zeitraum wirksam und auch materiell 

mit dem Unionsrecht vereinbar, insbesondere stellte sie keine inkohärente Beschränkung des 

freien Dienstleistungsverkehrs gem. Art. 56 AEUV dar (vgl. hierzu ausführlich BGH, Urteil vom 

28.09.2011 - I ZR 92/09; BGH, Urteil vom 22.07.2021 - I ZR 194/20, juris; OLG O., Urteil vom 

10.05.2019 - 6 U 196/18, juris; OLG Frankfurt, Beschluss vom 08.04.2022 - 23 U 55/21, juris).

Der Nichtigkeit gemäß § 134 BGB steht auch nicht entgegen, dass sich die Verbotsnorm des § 4 

Abs. 4 GlüStV nur an die Beklagte, nicht jedoch an den Kläger richtet. Betrifft das gesetzliche Ver-
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bot nur einen Vertragspartner, so hat dies im Regelfall nicht die Unwirksamkeit des Rechtsge-

schäfts zur Folge; anderes gilt aber, wenn es mit dem Sinn und Zweck des Verbotsgesetzes 

nicht vereinbar wäre, die durch das Rechtsgeschäft getroffene rechtliche Regelung hinzunehmen 

und bestehen zu lassen, und hieraus die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts gefolgert werden muss 

(BGH, Urteil vom 12.05.2011 − III ZR 107/10, beck-online m.w.N.). So liegt der Fall indes hier; 

denn es liefe dem Sinn und Zweck, insbesondere der Bekämpfung der Spielsucht und dem Ju-

gendschutz, zuwider, geschlossene Verträge über Online-Glücksspiele trotz des Verbots als 

wirksam anzusehen (vgl. auch Vossler, in: BeckOGK, 01.09.2020, BGB § 134, Rn. 219; OLG 

Celle, Beschluss vom 04.05.2009 - 13 U 42/09, beck-online;Schleswig-Holsteinisches OLG, Urteil 

vom 31.07.2009 - 3 U 27/09, juris).

4. Die Rückforderung ist vorliegend nicht gemäß § 762 Abs. 1 S. 2 BGB ausgeschlossen. Die An-

wendbarkeit der Vorschrift setzt eine Wirksamkeit des Spiel- und Wettvertrags voraus. Unwirk-

sam sind insbesondere solche Spiele und Wetten, die - wie hier - gegen gesetzliche Verbote oder 

die guten Sitten verstoßen (Haertlein, in: BeckOGK, 01.04.2022, BGB, § 762 Rn. 116).

5. Der Rückforderung steht auch nicht die Vorschrift des § 817 S. 2 BGB entgegen. Wendet der 

Bereicherungsschuldner ein, dass dem Leistenden ein Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot 

oder gegen die guten Sitten zur Last fällt, so trägt er hierfür die Beweislast. Denn bei § 817 S. 2 

handelt es sich um eine rechtshindernde Einwendung (Schwab, in: Münchener Kommentar zum 

BGB, 8. Aufl. 2020, § 817 Rn. 89).

a. Ihrer Darlegungs- und Beweislast im Hinblick auf einen Gesetzesverstoß des Klägers ist die 

Beklagte vorliegend zumindest für Einzahlungen bis mindestens ins Jahr 2022 nicht nachgekom-

men. Insbesondere kann von einem Verstoß des Klägers gegen § 285 StGB nicht ausgegangen 

werden. Dieser erfordert zumindest bedingten Vorsatz (Schönke/Schröder/Heine/Hecker, 30. 

Aufl. 2019, StGB § 285 Rn. 4). 

Der Kläger hat vorgetragen, er sei zum Zeitpunkt der Spielteilnahme davon ausgegangen, dass 

die Online-Spiele, an denen er teilgenommen habe, in Deutschland gesetzlich erlaubt seien. Dies 

habe zumindest bis Ende 2022 gegolten. Bis mindestens dahin habe er keine Kenntnis von der 

seitens der Beklagten angeführten Medienberichterstattung gehabt. Diese Angaben des Klägers 

nicht von vornherein lebensfremd, sondern vielmehr nachvollziehbar. Aus Sicht des Klägers gab 
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es keine zwingenden Anhaltspunkte, die für die Illegalität des Spielangebots der Beklagten spra-

chen. Deutliche Hinweise auf der von der Beklagten betriebenen Internetseite, dass On-

line-Glücksspiele in Deutschland - mit Ausnahme eines begrenzten Angebots in Schleswig-Hol-

stein - unzulässig waren, bestanden nicht. Vielmehr vermittelten die deutschsprachige Internet-

seite und der deutschsprachige Kundenservice den Anschein der Legalität (vgl auch OLG Köln, 

Urteil vom 31. Oktober 2022 – I-19 U 51/22).

b. Soweit der Kläger ausgeführt hat, er habe seit 2022 bzw. 2023 (er war sich insofern nicht mehr 

sicher) von der Illegalität des Glücksspiels gewusst, scheitert ein Anspruch des Klägers entgegen 

der Ansicht der Beklagten auch nicht an § 817 Satz 2 BGB. Danach ist eine Rückforderung aus-

geschlossen, wenn dem Leistenden gleichfalls ein Gesetz- oder Sittenverstoß zur Last fällt. Die 

Anwendung der Vorschrift kommt in Betracht, denn die Beklagte hat gegen § 4 Abs. 4 GlüStV 

2011 verstoßen und der Kläger dürfte durch seine Teilnahme an dem unerlaubten Online-Glücks-

spiel zumindest den objektiven Tatbestand des § 285 StGB und durch seine Erklärung im Rah-

men seiner informatorischen Anhörung wohl auch dessen subjektiven Tatbestand verwirklicht ha-

ben.

Im vorliegenden Fall stehen jedoch Grund und Schutzzweck der Nichtigkeitssanktion (§ 134 BGB 

i.V.m. § 4 Abs. 4 GlüStV 2012) einer Anwendung des § 817 Abs. 2 BGB entgegen. Die Regelung 

trägt dem Grundsatz Rechnung, dass derjenige, der sich selbst durch gesetz- oder sittenwidri-

ges Handeln außerhalb der Rechtsordnung stellt, bei der Rückabwicklung Rechtsschutz nicht in 

Anspruch nehmen kann (BGH, Urteil vom 02.12.2021 - IX ZR 111/20, Rn. 31, juris).

aa. Bei der Anwendung des den Leistenden hart treffenden Rückforderungsverbotes des § 817 

Satz 2 BGB kann aber, wie der Bundesgerichtshof schon mehrfach ausgeführt und entschieden 

hat, nicht außer Betracht bleiben, welchen Zweck das in Frage stehende Verbotsgesetz verfolgt. 

Dem Leistenden kann daher trotz § 817 Satz 2 BGB ein Bereicherungsanspruch zustehen, wenn 

Sinn und Zweck des Verbotsgesetzes die Gewährung eines solchen Anspruchs zwingend erfor-

dern, etwa wenn das Verbotsgesetz vor allem zum Schutz des Leistenden erlassen worden ist 

(BGH, Urteil vom 10.04.2014 - VII ZR 241/13 -, BGHZ 201, 1-11, Rn. 21 m.w. Nachw.). § 817 Satz 

2 BGB ist darüber hinaus auch dann einschränkend auszulegen, wenn die Aufrechterhaltung des 

verbotswidrig geschaffenen Zustandes mit Sinn und Zweck des Verbotsgesetzes unvereinbar ist 

und deshalb von der Rechtsordnung nicht hingenommen werden kann (BGH, a.a.O. Rn. 22; BGH 
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Urteile vom 10.11.2005 - III ZR 72/05, juris Rn. 11 f. und vom 13.03.2008 - III ZR 282/07, juris, Rn. 

8 ff.; OLG Dresden, Urteil vom 27.10.2022 – 10 U 736/22 ).

Für die nach einem sittenwidrigen Schneeballsystem organisierten „Schenkkreise“ hat der Bun-

desgerichtshof eine teleologische Reduktion angenommen. Er hält dort eine schutzzweckorien-

tierte Einschränkung für geboten, und zwar auch für den Fall, dass sich der Leistende der Ein-

sicht der Sittenwidrigkeit möglicherweise leichtfertig verschlossen hat. Er hat dazu ausgeführt, ei-

nem solchen sittenwidrigen Verhalten steuere § 138 Abs. 1 BGB entgegen, indem er für entspre-

chende Vereinbarungen Nichtigkeit anordne. Dieses Ziel werde aber im Ergebnis konterkariert 

und die Initiatoren solcher „Spiele“ zum Weitermachen geradezu einladen, wenn sie die mit sit-

tenwidrigen Methoden erlangten Gelder - ungeachtet der Nichtigkeit der das „Spiel“ tragenden Ab-

reden - behalten dürften (BGH, Urteile vom 10.11.2005 - III ZR 72/05 -, Rn. 12 und vom 

13.03.2008 - III ZR 282/07 -, Rn. 9 f., beide juris).

bb. Wendet man die oben dargelegten Grundsätze auf den hier vorliegenden Fall des verbotenen 

Online-Glücksspiels an, so steht § 817 Satz 2 BGB der Rückforderung von Spieleinsätzen nicht 

entgegen (ebenso: LG Paderborn, Urteil vom 08.07.2021 - 4 O 323/20; LG Coburg, Urteil vom 

01.06.2021 - 23 O 416/20; LG Gießen, Urteil vom 25.02.2021 - 4 O 84/20; LG Meiningen, Urteil 

vom 26.01.2021 - 2 O 616/20; LG Aachen, Urteil vom 28.10.2021 - 12 O 510/20; LG Köln, Urteil 

vom 19.10.2021 - 16 O 614/20, Rn. 77; LG Dortmund, Urteil vom 11.05.2022 - 12 O 185/21; LG 

Bochum, Urteil vom 21.03.2022 - 3 O 75/21, Rn. 20; AG Münster, Urteil vom 23.02.2022 - 96 C 

1913/21, Rn. 34; LG Hamburg, Urteil vom 12.01.2022 - 319 O 85/21; LG Mönchengladbach, Urteil 

vom 03.12.2021 - 2 O 54/21, alle jeweils bei juris veröffentlicht; sowie OLG München 18 U 538/22, 

Beschluss vom 04.08.2022, Anlage K II vom Kläger vorgelegt; tendenziell auch OLG Hamm, Be-

schluss vom 12.11.2021 - 12 W 13/21 -, juris und OLG Braunschweig Beschuss vom 03.12.2021 

- 8 W 20/21, BeckRS 2021, 55956 Rn. 14, beck-online).

Die teilweise vertretene Gegenansicht, wonach die Rückforderung verlorener Spieleinsätze in die-

ser Fallkonstellation nach § 817 Satz 2 BGB ausgeschlossen sei, wird im Wesentlichen mit der 

fehlenden Schutzwürdigkeit des Glücksspielers begründet, der bewusst ein Verlustrisiko einge-

gangen sei, das sich dann realisiert habe. Die Geltendmachung eines Rückforderungsanspruchs 

eines Spielers, der sehenden Auges und aus eigenem Handlungsantrieb heraus am illegalen On-

line-Glücksspiel teilgenommen und sodann Verluste eingespielt habe, verstoße gegen Treu und 
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Glauben (§ 242 BGB) und müsse jedenfalls vor diesem Hintergrund ausgeschlossen sein (LG 

München I, Urteil vom 13.04.2021 - 8 O 16058/20, juris, Rn. 34 ff.; LG Bonn, Urteil vom 

30.11.2021 - 5 S 70/21, juris, Rn. 40).

Diese Argumentation greift nach Auffassung der Kammer aber zu kurz. Denn die Regelungen 

des Glücksspielstaatsvertrags 2011 sind insbesondere dazu bestimmt, das Entstehen von 

Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern, den Jugend- und Spielerschutz zu gewährleisten, 

die Spieler vor betrügerischen Machenschaften zu schützen, der Entwicklung und Ausbreitung 

von unerlaubten Glücksspielen im Schwarzmärkten entgegenzuwirken und die mit Glücksspielen 

verbundene Folge- und Begleitkriminalität abzuwehren. Es geht also nicht nur um den Schutz der 

einzelnen Spieler (§ 1 Satz 1 Nr. 1, 3, 4, 5 GlüStV), sondern gerade auch darum, generalpräventiv 

der Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegenzu-

wirken (§ 1 Satz 1 Nr. 2 Var. 2 GlüStV 2021). Diesen Schutzzwecken liefe es zuwider, wenn die 

vom Spieler getätigten Einsätze kondiktionsfest wären. Für die Anbieter würde dadurch ein Anreiz 

gesetzt, ihr illegales Geschäft fortzusetzen, sie würden, „zum Weitermachen geradezu eingela-

den“, wenn sie die mit illegalen Methoden erlangten Gelder behalten dürften (Segna, Die Rückfor-

derung von Verlusten beim Illegalen Online-Glücksspiel, WM 2022, 1909, 1915; vgl. auch BGH, 

Urteil vom 13.03.2008 - III ZR 282/07 -, Rn. 10), so dass von der Zielsetzung des Glücksspiel-

staatsvertrages nicht mehr viel übrig bliebe (Halder, jurisPR-ITR 17/2022 Anm. 3). Durch eine te-

leologische Reduktion des § 817 Satz 2 BGB wird hingegen dem Zweck des Glücksspielstaats-

vertrages 2011 zur Wirksamkeit verholfen: Wenn die Unternehmen zur Rückzahlung der Spiel-

einsätze verpflichtet sind, wird ihnen der Anreiz zur Aufrechterhaltung der illegalen Angebote ge-

nommen.

Teilweise wird auch gegen die einschränkende Auslegung des § 817 Satz 2 BGB argumentiert, 

die Eröffnung einer Kondiktionsmöglichkeit liefe dem Schutzzweck des Glücksspielstaatsvertra-

ges, Spiel- und Wettsucht zu verhindern und den Spieltrieb in geordnete Bahnen zu lenken, sogar 

zuwider: Weil sich praktisch im Internet nicht verhindern lasse, dass deutsche Teilnehmer Seiten 

von Glücksspielanbietern im Ausland besuchten, erführe der deutsche Teilnehmer an solchen 

Glücksspielen einen ganz besonderen Anreiz zur Teilnahme, wenn er wüsste, dass dies ohne je-

des finanzielle Risiko bliebe, weil er seine Zahlungen vollständig zurückfordern könnte (vgl. Arm-

brüster in MüKo-BGB, 9. Aufl., § 134, Rn. 175 m.w.N.; LG Wuppertal, Urteil vom 04.04.2022 - 2 O 

15 O 143/23 - Seite 11  -



218/20 -, Rn. 13, juris; LG Kassel, Urteil vom 25.11.2021 - 16 O 1076/20 -, Rn. 34, juris).

Dies überzeugt die Kammer nicht. Denn dagegen spricht, dass eine gerichtliche Durchsetzung 

der Rückforderungsansprüche einen erheblichen Aufwand erfordert und trotz allem das Risiko 

verbleibt, dass sie scheitert. Denn insbesondere bei im Ausland ansässigen Unternehmen dürf-

ten die Erfolgsaussichten der Vollstreckung unsicher sein. Darüber hinaus verfängt das Argument 

nur bei einer rational abwägenden Person. Insbesondere bei Glücksspielsüchtigen, deren Schutz 

die Regelungen des Glücksspielstaatsvertrages bezwecken, ist die Vornahme einer solchen Ab-

wägung nicht zu erwarten, da sich die Spielsucht gerade durch die Unfähigkeit auszeichnet, dem 

Impuls zum Glücksspiel trotz negativer Folgen zu widerstehen (vgl. AG Münster, Urteil vom 

23.02.2022 - 96 C 1913/21 -, Rn. 37, juris).

Das Glücksspielverbot und die Nichtigkeit des Spielvertrages schützen den Spieler und die Allge-

meinheit, keinesfalls aber die Erwerbsinteressen von Anbietern illegalen Glücksspiels. Der Bun-

desgerichtshof hat klargestellt, dass den Initiatoren, also diejenigen, die das verbotene Spiel orga-

nisieren, zum Laufen bringen und die Gewinne einstreichen, Einhalt geboten werden muss (BGH, 

Urteil vom 10.11.2005 - III ZR 72/05 -, juris). Dies kann nur gelingen, wenn § 817 Satz 2 BGB ein-

schränkend ausgelegt wird (Schaper, die gerichtliche Rückforderung verlorener Glücksspielein-

sätze, WM 2022, 1917, 1925).

7. Hinsichtlich einer Entreicherung gemäß § 818 Abs. 3 BGB fehlt es bereits an substantiiertem 

Vorbringen der Beklagten. Eine solche könnte allenfalls dann - teilweise - angenommen werden, 

wenn und soweit die Beklagte die erhaltenen Zahlungen tatsächlich weitergeleitet hätte und die 

der Beklagten ihrerseits aufgrund der Nichtigkeit der geschlossenen Spielerverträge zustehenden 

Bereicherungsansprüche gegen andere Spieler nicht erfolgsversprechend durchgesetzt werden 

könnten. Hierzu hat die Beklagte indes nichts dargetan.

Darüber hinaus scheitert der Einwand auch an der bestehenden Kenntnis der Beklagten vom 

Fehlen des Rechtsgrundes, §§ 819 Abs. 1, 818 Abs. 4 BGB (vgl. hierzu OLG Frankfurt am Main, 

Beschluss vom 08.04.2022 - 23 U 55/21, juris). Denn diese hat unter Bezugnahme auf diverse 

Beiträge in sämtlichen Medien zur umfassenden Presseberichterstattung hinsichtlich der Illegali-

tät ihres Angebots vorgetragen, woraus sich zugleich ihre Kenntnis von dieser ergibt.

8. Der Rückzahlungsanspruch ist vorliegend auch nicht wegen Rechtsmissbräuchlichkeit gemäß 
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§ 242 BGB ausgeschlossen.

Ein Vertrauenstatbestand zugunsten der Beklagten kann schon aufgrund ihres eigenen gesetzes-

widrigen Handelns nicht angenommen werden. Vor diesem Hintergrund erscheinen ihre Interes-

sen auch nicht als vorrangig schutzwürdig i.S.v. § 242 BGB. Indem die Beklagte einen ihr ohne 

weiteres möglichen Hinweis unterlassen hat, dass die Online-Glücksspiele in Deutschland nicht 

zulässig waren, ist sie zum einen bewusst die Gefahr eingegangen, Gelder ohne Rechtsgrund 

einzunehmen. Dass das Behalten von Geldern, die die Beklagte durch die rechtswidrige Veran-

staltung von Glücksspiel eingenommen hat, besonders schutzwürdig wäre, ist nicht ersichtlich. 

Zum anderen hat der Kläger für die von ihm geleisteten Spieleinsätze aber auch keine einklagba-

ren Forderungen erhalten, so dass es nicht treuwidrig erscheint, die Spieleinsätze zurückzufor-

dern (vgl. OLG Braunschweig, Beschluss vom 03.12.2021 - 8 W 20/21, nicht veröffentlicht). Im 

Übrigen ist auch im Rahmen von § 242 BGB die oben im Zusammenhang mit der teleologischen 

Reduktion des § 817 Satz 2 BGB dargelegte Wertung zu beachten (vgl. OLG Hamm Beschluss 

vom 12.11.2021 - 12 W 13/21, beck-online; OLG Köln, Urteil vom 31. Oktober 2022 – I-19 U 

51/22).

II. Ein Anspruch des Klägers folgt zudem auch aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 4 Abs. 4 GlüStV, § 

284 StGB.

1. § 4 Abs. 4, Abs. 1 GlüStV ist ein Schutzgesetz im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB. Nach ständiger 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist eine Rechtsnorm ein Schutzgesetz i.S.d. § 823 

Abs. 2 BGB, wenn sie zumindest auch dazu dienen soll, den Einzelnen oder einzelne Personen-

kreise gegen die Verletzung eines bestimmten Rechtsgutes oder eines bestimmten Rechtsinter-

esses zu schützen. Dafür kommt es nicht auf die Wirkung, sondern auf Inhalt, Zweck und Entste-

hungsgeschichte des Gesetzes an, also darauf, ob der Gesetzgeber bei Erlass des Gesetzes 

gerade einen Rechtsschutz, wie er wegen der behaupteten Verletzung in Anspruch genommen 

wird, zugunsten von Einzelpersonen oder bestimmten Personenkreisen gewollt oder doch mit ge-

wollt hat. Es genügt, dass die Norm auch das in Frage stehende Interesse des Einzelnen schüt-

zen soll, mag sie auch in erster Linie das Interesse der Allgemeinheit im Auge haben. Anderer-

seits soll der Anwendungsbereich von Schutzgesetzen nicht ausufern. Es reicht deshalb nicht 

aus, dass der Individualschutz durch Befolgung der Norm als Reflex objektiv erreicht werden 

kann; er muss vielmehr im Aufgabenbereich der Norm liegen (vgl. nur BGH, Urteil vom 
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13.03.2018 - VI ZR 143/17, beck-online; BGH, Urteil vom 22.06.2010 - VI ZR 212/09, beck-online; 

BGH, Urteil vom 13.03.2018 - II ZR 158/16, beck-online).

Ein gesetzliches Gebot oder Verbot ist als Schutzgesetz nur geeignet, soweit das geschützte In-

teresse, die Art seiner Verletzung und der Kreis der geschützten Personen hinreichend klarge-

stellt und bestimmt sind (BGH, Urteil vom 23.07.2019 - VI ZR 307/18, juris).

Diesen Anforderungen genügt § 4 Abs. 4 GlüStV. Dadurch, dass die Norm ein Verbot der Veran-

staltung von Glückspielen im Internet vorsieht, dient sie gerade auch den in § 1 GlüStV aufgeführ-

ten Zwecken, zu denen die Verhinderung bzw. Bekämpfung der Glücksspiel- und Wettsucht, dem 

Spieler- und Jugendschutz und dem Schutz des Spielers vor betrügerischen Machenschaften. 

Zwar dient die Norm hiernach vor allem auch Allgemeininteressen; gerade auch der Schutz des 

einzelnen Spielers vor den genannten Gefahren des Glücksspiels liegt hiernach jedoch auch im 

Aufgabenbereich der Norm.

2. Durch die Veranstaltung von Glücksspielen ohne behördliche Erlaubnis hat die Beklagte zudem 

den Tatbestand des § 284 StGB erfüllt. Dieser hat ebenfalls Schutzgesetzcharakter; denn § 284 

StGB dient primär der Absicherung eines ordnungsgemäßen Spielbetriebs und damit dem 

Schutz des Einzelnen vor der Gefahr von Manipulationen beim Glücksspiel- und insofern auch vor 

manipulativer Ausbeutung (Heine/Hecker, in: Schönke/Schröder, 30. Aufl. 2019, StGB, § 284 Rn. 

5). Die Beklagte handelte auch rechtswidrig und schuldhaft. Sofern sich die Beklagte darauf beru-

fen wollte, sie sei in Anbetracht der von ihr angenommenen Unionsrechtswidrigkeit des GlüStV 

a.F. davon ausgegangen, einer Erlaubnis nicht zu bedürfen, so käme allenfalls ein Verbotsirrtum 

in Betracht (Heine/Hecker, in: Schönke/Schröder, 30. Aufl. 2019, StGB § 284 Rn. 31), der jedoch 

angesichts des klaren Wortlauts des § 4 Abs. 4 GlüStV jedenfalls vermeidbar gewesen wäre (vgl. 

hierzu auch Rock, ZfWG 2022, 118, 124). Die Tat ist auch im Sinne des § 3 StGB im Inland be-

gangen. Deutsches Recht kommt auch dann zur Anwendung, wenn der Veranstalter des Glücks-

spiels im Ausland handelt, aber die Beteiligung im Inland über das Internet erfolgen kann. Nach 

überwiegender Auffassung ist als Taterfolg die Eröffnung der Beteiligungsmöglichkeit anzusehen, 

sodass nach § 9 Abs. 1 StGB auch ausländische Spieleveranstalter nach § 284 StGB strafbar 

sind, wenn die Beteiligung im Inland möglich ist (Hollering, in: BeckOK StGB, 52. Ed. 01.02.2022, 

StGB § 284 Rn. 25; OLG Köln, Urteil vom 31. Oktober 2022 – I-19 U 51/22).
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3. Durch die Verletzung der Schutzgesetze ist dem Kläger auch ein Schaden in Höhe des sub-

stantiiert dargelegten Verlustes entstanden (s.o.). Insofern kann sich die Beklagte nicht mit Erfolg 

darauf berufen, der Kläger habe durch die Hingabe des Geldes eine Gewinnchance erworben; 

denn aufgrund der Nichtigkeit des Spielvertrags hätte der Kläger im Fall eines Gewinns keinen 

einklagbaren Anspruch erworben.

Auch ist der Anspruch des Klägers nicht gemäß § 254 BGB aufgrund eines überwiegenden Mit-

verschuldens ausgeschlossen oder beschränkt; denn ein Verschulden des Klägers in eigenen 

Angelegenheiten durch die freiwillige Hingabe des Geldes zu Zwecken des Online-Glücksspiels 

anzunehmen, liefe Sinn und Zweck des § 4 Abs. 4 GlüStV zuwider und würde auch dessen Cha-

rakter als Schutzgesetz konterkarieren. Der GlüStV a.F. dient mit seinem Ziel der Vermeidung 

und Bekämpfung von Spielsucht gerade auch in gewissem Umfang des Spielers vor sich selbst, 

was eine Anwendung des § 254 BGB ausschließt. § 254 BGB kann auch demjenigen Glücksspie-

ler nicht entgegen gehalten werden, der im Rahmen eines Selbstsperrevertrags zur Befriedigung 

seiner Spielsucht das Hausrecht der Spielbank verletzt (BGH, Urteil vom 15.12.2005 - III ZR 

65/05, juris).

III. Ansprüche des Klägers sind schließlich auch nicht verjährt, §§ 195, 199 BGB. Denn der Kläger 

hat schlüssig dargetan, dass er frühestens im Jahr 2022 aufgrund entsprechender Berichterstat-

tung von der möglichen Unwirksamkeit der mit der Beklagten geschlossenen Verträge erfahren 

habe. Der Lauf der Verjährungsfrist hat somit erst im Jahr 2022 begonnen.

D. Der Zinsanspruch besteht gemäß §§ 291, 288 BGB seit dem 29.07.2023, da die Klage aus-

weislich des Rückscheins (Bl. 14.2 d.A) am 28.07.2023 der Beklagten zugestellt wurde.

E. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen Voll-

streckbarkeit fußt auf § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Koblenz
Karmeliterstraße 14
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